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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AVG §37

KA-AZG 1997 §11 Abs1

1. AVG § 37 heute

2. AVG § 37 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 37 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Aus der in § 11 Abs. 1 KA-AZG normierten P;icht zur Führung von Aufzeichnungen und dem damit verfolgten

Gesetzeszweck folgt, dass sich der Dienstgeber in der Regel nicht als "beschwert" erachten kann, wenn die Behörden

von der Richtigkeit der dem Arbeitsinspektor vorgewiesenen Aufzeichnungen ausgehen. Behauptet der Dienstgeber

aber die Unrichtigkeit der gemäß § 11 Abs. 1 KA-AZG zu führenden Aufzeichnungen, so triAt ihn im Verfahren eine

erhöhte Mitwirkungsp;icht (siehe dazu VwGH 17.6.1993, 91/19/0329).Aus der in Paragraph 11, Absatz eins, KA-AZG

normierten P;icht zur Führung von Aufzeichnungen und dem damit verfolgten Gesetzeszweck folgt, dass sich der

Dienstgeber in der Regel nicht als "beschwert" erachten kann, wenn die Behörden von der Richtigkeit der dem

Arbeitsinspektor vorgewiesenen Aufzeichnungen ausgehen. Behauptet der Dienstgeber aber die Unrichtigkeit der

gemäß Paragraph 11, Absatz eins, KA-AZG zu führenden Aufzeichnungen, so triAt ihn im Verfahren eine erhöhte

Mitwirkungspflicht (siehe dazu VwGH 17.6.1993, 91/19/0329).
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